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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
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national
UE Union européenne
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PC Prestations complémentaires
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Der Rat lehnte ebenfalls eine weitere parlamentarische Initiative Spielmann, welche
punktuelle Verbesserungen für die Bezüger von EL verlangte, mit dem Hinweis darauf
ab, dass eine wesentliche Forderung des Initianten (Aufhebung des Selbstbehalts bei
Krankheitskosten) bereits realisiert sei, dass andere Elemente der Initiative (Anderung
der Berechnung des massgeblichen Einkommens) zu Ungleichheiten zwischen Rentnern
führen würde. Im Anschluss an dieses Geschäft überwies der Rat auf Antrag der
Kommission ein Postulat für eine bessere Information der Rentner und Rentnerinnen
über ihre Ansprüche (Po. Ad 88.227). 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.1990
MARIANNE BENTELI

Rund 160'000 Personen erhielten im Berichtsjahr von den Kantonen insgesamt 1894,4
Mio. Fr. an Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV. Dies sind 256,7 Mio. oder 15,7%
mehr als 1991. Das EDI führte die bedeutende Zunahme der EL-Leistungen auf die
Erhöhung der Einkommensgrenzen und den starken Kostenanstieg (Heime,
Krankenkassenprämien) zurück. Rund 15% der Betagten und 25% der Behinderten
verfügen nicht über ausreichende Mittel für ihren Lebensunterhalt und sind auf EL
angewiesen. Fast alle sind Alleinstehende, drei Viertel von ihnen Frauen. Da EL nur auf
Antrag ausgerichtet werden, viele Betroffene aber aus Schamgefühl vor diesem Schritt
zurückschrekken, ist davon auszugehen, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten in
Wirklichkeit noch um einiges grösser ist. Um ihnen entgegenzukommen, griff die
nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit ein schon mehrfach
geäussertes Anliegen auf, nahm eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) zur
automatischen Information aller zum Bezug von EL berechtigter Personen an und
reichte selber eine Motion ein, welche den Bundesrat beauftragt, innert Jahresfrist
eine Gesetzesrevision vorzulegen, die eine gezielte Information der potentiellen
Bezüger von EL gewährleistet (Mo. 93.3007). 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.1992
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) mit der Forderung, die Personen mit
Anrecht auf Ergänzungsleistungen seien automatisch auf ihre Ansprüche aufmerksam
zu machen, wurde von der grossen Kammer diskussionslos angenommen. Eine Motion
der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, welche den
Bundesrat verpflichten wollte, die Informationspflicht innert Jahresfrist einzuführen,
wurde hingegen nur als Postulat überwiesen (Mo. 93.3007). 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.1993
MARIANNE BENTELI

Mit 115 zu 65 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Egerszegi
(fdp, AG) für eine definitive Verankerung der Ergänzungsleistungen (EL) in der
Verfassung Folge. Egerszegi argumentierte, die EL, die in der Verfassung lediglich in
den Übergangsbestimmungen als vorübergehende Massnahme erwähnt sind, bis die
AHV existenzsichernd ist, seien längst zu einem Dauerprovisorium geworden. Eine
definitive Verankerung in der Verfassung würde ihnen den Wert geben, der ihnen als
einem sehr wichtigen Instrument der Sozialpolitik zukommt. Dieser Ansicht widersprach
Rechsteiner (sp, BS). Er plädierte für eine gezielte Stärkung von AHV und 2. Säule,
wodurch die EL wirklich nur noch in Ausnahmefällen zum Tragen kämen. Ein echtes
Versicherungssystem sei Bedarfsleistungen in jedem Fall vorzuziehen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2002
MARIANNE BENTELI

Zusammen mit zwei weiteren parlamentarischen Initiativen, welche ähnliche Ansätze
für die AHV und die IV verfolgten, hatte die SVP-Fraktion im Sommer 2014 eine
parlamentarische Initiative zur Ausdehnung der Karenzfrist für Ergänzungsleistungen
eingereicht. Im Herbst 2015 befassten sich die Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit der beiden Räte damit. Der Vorstoss fordert, dass für alle Ausländerinnen
und Ausländer, explizit auch für jene aus EU- und EFTA-Ländern sowie für Flüchtlinge,
eine Karenzfrist von zehn Jahren für den Bezug von Ergänzungsleistungen gelten soll.
Derzeit beträgt diese Karenzfrist grundsätzlich zehn Jahre, für Flüchtlinge jedoch nur
fünf, und Staatsangehörige der EU und EFTA sind davon ausgenommen. Mit dieser

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI
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Massnahme wolle die SVP die Missbrauchsgefahr bei den EL und die Sogwirkung der
Schweiz als Immigrationsland eindämmen, so die Begründung. Dabei verwies die Partei
auf den 2014 durch ihre Volksinitiative eingeführten Zuwanderungsartikel in der
Bundesverfassung, welcher explizit eine Einschränkung des Anspruchs auf
Sozialleistungen ermöglicht. Die SGK-NR gab dem Anliegen Folge, die SGK-SR lehnte es
daraufhin jedoch ab. Damit ging die parlamentarische Initiative zur Beratung ans
Nationalratsplenum. 5

In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Ausdehnung der Karenzfrist für Ergänzungsleistungen,
welche für Ausländerinnen und Ausländer gelte. Seit ihrer ersten Beratung hatte die
SGK-NR ihre Haltung zum Vorstoss geändert, eine Mehrheit sprach sich nun dagegen
aus. Eine Minderheit Herzog (svp, TG) plädiert für Folge geben. Der Fraktionssprecher
der SVP argumentierte, der Vorstoss ziele auf die Gleichbehandlung aller
Ausländergruppen ab, wolle aber auch einen „Sozialversicherungstourismus"
unterbinden. Die Minderheitssprecherin verwies auf den starken Kostenanstieg bei den
Ergänzungsleistungen und die deswegen nötigen Sparmassnahmen. Ausländerinnen und
Ausländer, insbesondere aus dem EU-EFTA-Raum, seien bei den EL-Beziehenden
zudem massiv übervertreten. Bei Problemen mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen
gelte es, dieses nachzuverhandeln, wie es auch das EU-Land Grossbritannien geschafft
habe. Die Mehrheitssprecherin hielt dagegen, der Gleichbehandlungsgrundsatz – hier
im Sinne einer gleichen Behandlung von Schweizerinnen und Ausländern aus dem EU-
Raum – sei zentraler Bestandteil des Freizügigkeitsabkommens und ihm könnte nur
Genüge getan werden, wenn auch für Schweizer Staatsangehörige eine Karenzfrist von
zehn Jahren eingeführt würde. Eine Mehrheit von 122 zu 69 Parlamentarierinnen und
Parlamentariern folgte der Kommission und gab der Initiative keine Folge. Der
Entscheid fiel ohne Enthaltungen und bei annähernder Geschlossenheit der
Fraktionen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

Soziale Gruppen

Familienpolitik

2001 hatte der Nationalrat zwei parlamentarische Initiativen (Fehr, sp, ZH und Meier-
Schatz, cvp, SG) angenommen, welche für Eltern mit Kindern die Einführung von
Ergänzungsleistungen für Familien nach dem so genannten „Tessiner Modell“
verlangen. Im Berichtsjahr äusserten sich nun die Sozialdirektoren der Kantone und der
grossen Städte sehr positiv zu diesem Vorschlag, den sie als sinnvollen Beitrag
bezeichneten, um der weit verbreiteten Familienarmut zu begegnen. Für die Bezüger
haben EL gegenüber der Sozialhilfe den Vorteil, dass sie höher ausfallen und nicht
rückerstattet werden müssen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2003
MARIANNE BENTELI

In Ausführung von zwei angenommenen parlamentarischen Initiativen, die ein System
von Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien nach dem Vorbild des Kantons
Tessin vorsehen, gab die SGK des Nationalrats drei Varianten in die Vernehmlassung.
Das erste Modell begünstigt Einelternfamilien mit einem Kind, das zweite Familien mit
mehreren Kindern, während das dritte eine Mischform darstellt. Die jährlichen Kosten
würden sich auf rund 880 bis 895 Mio Fr. belaufen. Diese sollen zu fünf Achteln vom
Bund und zu drei Achteln von den Kantonen getragen werden. Im Gegenzug könnten
rund 200 Mio Fr. an Sozialhilfe eingespart werden. In einer ersten Umfrage der
Sozialdirektorenkonferenz hatten sich 18 Kantone für Familien-EL ausgesprochen; 12
hatten allerdings für ein Rahmengesetz des Bundes und für die materielle Kompetenz
bei den Kantonen plädiert. In der Vernehmlassung sprachen sich die SP, die CVP und
die meisten Kantone für die Ergänzungsleistungen aus, SVP, FDP und Arbeitgeber
dagegen; an besten kam jenes Modell an, welches Einelternfamilien bevorzugt. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.07.2004
MARIANNE BENTELI
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